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1976 1028 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom :XXXXXXX:XXX 
1976, mit dem das Land- und forstwirt­
:schaftliche Berufsausbildungsgesetz geändert 

wird 

Der Nationalrat hat Ibeschlossen: 

Artikel I 

Die im Land- und forstwirtschaftlichen Be­
ru'fsausbildungsgesetz, BGBL Nr. 17711952, in 
,der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 239/ 
1965 gemäß Art. 12 Ahs. 1 Z. 6 des Bundes­
V,erfassungsgesetzes in ,der Fassung ,der B-VG­
Novelle 1974, BGBL Nr. 444, aufgestellten 
'Grundsätze wer,den wie folgt geändert: 

1. § 7 erster Satz hat wie foLgt zu lauten: 

,,§ 7. Nach einer Idreijährigen Verwendung ,als 
landwil1tschaftlicher Facharbeiter und el'folgrei­
cher AJbsolvierung einer landwirtschaftlichen 
Fachschule oder eines !gleichwerti,gen Lehrganges 
(Meisterlehrgang,es) ist der landwirtschaftliche 
Facharbeiter zur MeiJSterprüfung zuzulassen." 

2. § 11 erster Satz hat wie foIgt zu lauten: 

,,§ 11. Nach einer Gehllf,enzeit von drei Jah­
ren und erfolgreicher Absolvierun,g einer ein­
schlägigen Fachschule oder eines gleichwertigen 
Lehrganges (Meistedehl1ganges) ist der Gehilfe 
zur Meisterl'rüfung zuzulassen." 

3. § 13 Abs. 2 hat zu buten: 

,,(2) Die Lehrzeit ,dauert ,drei Jahre. Die Aus­
führung~gesetzgebung bestimmt die ' Vorausset­
'Zungen für ,die Anredrenbarkeit der in der Lan!d­
wirtschaft und in verwan!dten Berufen zurück­
geleg,ten Lehrzeit (unter Bedachtnahme auf ,die 
Verwertbarkeit Ides bisher Gelernten) bis zu 
einem Höchstausmaß von zwei Jahren." 

4. § 15 hat zu lauten: 

,,§ 15. (1) Nach dner praktischen Betätigung 
von drei Jahren und erfolgreicher AJbsolvierung 

einer Fachschule oder ,eines gleichwertigen Lehr­
ganges (Meisterlehl1ganges) ist der Forstfacharbei­
ter zur Meisterprüfung zuzulaJSsen. Bei dieser 
Prüfung hat der Fomtfacharbeiter allg,emeine 
Kenntnisse un:d Fähigkeiten auf sämtlichen Ge­
bieten ,der Forstarbeit nachzuweisen. 

(2) Nach einer praktisch,en Betätigung von 
drei Jahren und erfolgreicher Absolvierungeiner 
Fachschule oder eines gleichwertigen Lehrganges 
(Meisterlehrganges) ist ,der FOl1stlgartenfacharbei­
ter zur Meisterprüfung zuzulassen. Bei dieser 
Prüfung hat der Forsllgartenfacharbeiter aUge­
meine Kenntnisse und Fähigkeiten auf, sämtlichen 
Gebieten der Forstarbeit, insbesondere auf dem 
Gebiete der Fomtpflanzenproduktion und Krwl­
turpflege, nachzuweisen. 

(3) Durch die el1folgreiche Ablegung ,der Prü­
fung wind die Berufsbezeichnung ,Meiner' er­
worben. Die Ausführungsgesetz,gebung hat vor­
zusehen, 'daß ,der Berufsbezeichnung ,Meister' 
das, jeweilige Fachg,ebiet, auf dem :die Prüfung 
albgelegt wil1d, hei:rufii:gen ist." 

5. § 19 hat zu lauten: 

,,§ 19. Zur Facharbeiterprüfung (§ 5 Abs. 3 
und § 13 Ahs. 4) oder zur Gehil.fenprüfung 
(§ 10 Abs. 3) ist auch zuzulassen, wer das 
21. Lebensjahr vollendet hat und insgesamt eine 
mindestens dreijähdge praktische Tätigkeit in 
der Landwir,tschaft, in Sondel1gebieten der Lanid­
wirtscha.ft oder in der Forstwirtsdtaft und den 
erfolgreichen Besuch eines Vorhereitungskul'lSes 
nachweisen kann." 

6. § 20 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Nachsicht von Vora.ussetzungen für 
die Meisterprüfung darf nur erteilt wel1den, wenn 
der Nachsichtwerlber mindestens sieben Jahre in 
einem Zweig der Land- und Forstwirtschaft 
pra~tisch tätig war und seine hinreichende tat­
sächliche Befähig,ung angenommen werden kann. 
Eine hinreichende tatsächliche Befähigung ist als 
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2 350 der Beilag-en 

gegeben anzunehmen, wenn der Nachsichtwer­
her an einem auf d~e Meisterprüfung vorberei­
tenden Kurs mit Erfolg teilgenommen hat." 

Inkrafttreten und Vollziehung 

Artikel 11 

Art. I tritt Igegenüber iden Ländern für die 
Ausführungsgesetzgebung mit dem Tage Ider 
Kundmachung, im übrigen in jedem Lande 
gleichzeitig mit dem in ,dem betreffenden Lande 
erlassenen Ausführungsgesetz in Kraft. 

Artikel III 

Die Ausführungsgesetze der Bundesländer' zu­
den Grundsätzen des Art. I sind binnen sechs 
Monaten, vom Tage der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes an gerechnet, zu erlassen. 

Artikel IV 

Mit der Wahmehmung der dem Bunde gemäß 
Art. 15 Ab'S. 8 des Bundes-Verfassungsg,esetzes in 
der Fassung 1929 zustehelliden Remlle ist der 
Bundesminister für soziale Verwaltung betralUt. 

350 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



350 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Das Bundesministerium für soziale VerwaLtung 
hat bereits im Jahre 1974 ,den Entwurf einer 
-Novelle zum La,nd- und forstwirtschaftlichen 
Berufsausbitdungsgesetz zur Begutachtung ausge­
-sendet. Dieser Entwurf sah eine Neufassung ,des 
§ 19 dieses Gesetzes vor. Die Verkürzung der für 
die Zulassung zur Facharbeiter- bzw. Gehilfen-
prüfung vorgesehenen Wartezeit von fünf auf 
drei Jahre 'sollte der Erleichterung des zweiten 
Bildungsweges dienen. 

Im Rahmen dies,es Begutachtungsverfahrens 
wurden von verschiedenen Institutionen und 
Stellen zahlreiche weitere Novellierungsvor­
schläge gemacht, andererseits die Verfassungs­
mäßigkeit der vorgesehenen Novelle bzw. des 
Land- und forstwirtlschaJtlichen Berufsausbil­
dungsgesetzes selbst' in Zweifel gestellt. Das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung hat auf 
Grund des Ergebnisses des Begutachtungsver­
fahrens und von Besprechungen insbesonder,e mit 
Vertretern der Intleressenvertr,etungen ,der 
_Arbeitgeber undlder Arbeitnehmer in der Land­
-und Fonstwintschaft einen- neuen Entwurf aus­
. gearbeitet und zur Begutachtung versendet. 
Dieser Entwurf biLdet die Grun:dlage der gegen­
ständlichen Regierungsvorlage. Materiellrecht­
liche Änderungen wunden gegenüber dem ausge­
sendeten Entwurf nicht vorgenommen. 

Was ,die Frage der Kompetenz ,des Bundes zur 
Regelung der Berufsausbildung für den Bereich der 
Land- und Forstwiruschatt anlangt; istd:1ls Bun­
desministerium für soziale Verwaltung nach. Ab­
wägung aUer Gesichuspunkue zu nachstehendem 
Ergebnis ,gelangt: 

Das österreichische Lehrlingsr,echt, ,dessen 
Wurzeln in Iden mitte1altel'lichen Zunftordnun­
gen zu finden sinld, wunde zunächst im Rahmen 
des Gewel1berechtes geregelt. Schon ,die Gewerbe­
ordnung aus ;dem Jahre 1859 enthielt Bestim­
mungen über ,die Lehrlingsausbi1dung. Diese bil­
deten über -ein Jahrhundert lang den Kern des 
Lehdingsrech1Jes. Sie wurden im Laufe der Zeit 
den' geänderten Gegebenheiten auf sozialem, 
rechtlichemU1lld geseUschaltlichem Gebiet ange­

-paßt. Es wurden insbesondere auch arbeitsrecht­
liche Bestimmungen in ,die Gewerbeordnung auf­
~genommen. Vorschriften üher das Lehrlinglswesen 

fanden sich a:ber auch in za,hlreichen aruderen 
sozial- und arhei1JSrechtlichen Gesetzen und in 
Schulgesetzen. Dies führte schließlich zu einer 
weitgehenden Unübel'sichtlichkeit und Recht!sun­
sicherheit, die ,eine Zusammenfas,sung ,der 
wesentlichen Vorschriften im BerufsausbiLdungs­
gesetz, BGBI. Nr. 142/1969, ,erfol1derlich machte. 

Eine völlig andere Entwicklung nahm ,das Be­
rufsausbildungswesen im Bereich ,der Land- und 
Fonstwiruschaft. Im Zeitpunkt ,des Inkrafttretens 
der Gewerbeordnung im Jahre 1859 ,gab es dies­
bezüglich keine -Berufsausbildung. 

Die Arbeit in der Land- urud Forstwirtschaft 
galt ,durch Jahrzehnte hindurch nicht als Fach­
arbeit. Enst' in den Jahren nach dem er,sten 
Wdtkrieg wunde die N o1Jwend1gkeit der Re~e­
lung der Berufs:l:UJsb~Ldun,g inder Land- und 
Forstwirtschaft erkannt, ohne .daß a,ber eine tat­
sächLiche Regelung dieser Materie erfolgte. So 
enthielten z. B. ,das Gesetz vom 10. März 1921 
über .die Regelung ,der Dienstverhältnisse der 
häuslichen, la:nd- luna forstwirtschaftlichen 
Dien:stnehmer in Oberösterreich und ,das Gesetz 
vom 1. Juni 1921 hetreffend di'e Landarbeiter­
und Hausg,ehiMenondnung für das Land Kärnten' 
eine Bestimmung, wonach Idas Lehrlingswesen in 
einem ,eigenen Gese1Jz ,zu r,egeln ist. Bei diesen 
Gesetzen ha,udelt es sich jedoch um ,arbeitsrecht­
Iiche Gesetze. Erstmals im Jahre 1948 wurde 
in einem Bundesgesetz, nämlich im Landarbeits­
gesetz, BGBL Nr. 140/1948, alsoebenfaHs in 
einer arbeillSrechtlichen Norm, bestimmt, ,daß 
die Berufsausbildung in ,der Lal1Jd- und Forst­
wirtschaft unter ß;el'ücksicht~gung des Fortb~l­
dungs- und Fachschulwesens durch ein besonde­
res Gesetz ;geregelt wird. Diese Rcege1ung er­
folgte 1952 durch das Land- und forstwirtschaft­
liche Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 177. 

Währenld .fü.r den ,gewerblichen Bereich, .aJlso 
auch für das Berufsausbilldung~gesetz, Art. 10 
Z. 8 B-VG (Angelegenheiten des Gewerbes und 
der Industrie) ,die verf:lissungsrechtliche Grun!d­
la,ge darstellt, wurde das Land- und forstwirt­
schaftliche BerufsaU'sbildung~gesetz aUSldrücklich 
dem Kompetenztatbestand ,des Art. 12 Abs. 1 
Z. 4 B-VGin 'der Fassung 1929 (Arheiterr,echt 
sowie Al1beiter und AngesteHtenschut!z, soweit 
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4 350 der Beila,gen 

es sich 'um lanid- ullid forstwirtschaftliche Arbei­
Iler und Angestellte handelt) unterstellt. Di,ese 
Zuürdnung wurde aus der Tatsache aibgeleitet, 
daß die Berufsa.usbiLdung viele arheitsrechtliche 
Elemente (Lehrve11hältniss.e; der Lehrvertra'g gilt 
als Sünderfürm eines Aribeitsvertrages) enthält. 

Die Zuordnung ider {gewerblichen) Berufsaus­
bildung unter !den Kümpetenztatbestand :des 
Art. 10 Z. 8 B-VGerfolgteauf Grund der Ver­
steinerungstheürie, ,da die Gewerbeürdnung im 
Zeitpunkt .des W,irk,sa.mwerdens ,der Kümpetenz­
artikel (1. Oktober 1925) neben .anderen ge­
werberechtlichen Vürschriften die Berufsausbil­
dung ,gel1egelt hat. Die späteren Nüvellierungen 
sind als .systemimmanent zu betrachten. 

Die Zuor,dnungder BerufsausbiLdung für den 
Bereich der La.nd- ,U11Jd For:stwirtschaft iUlnter den 
Kümpetenztatbestand des Art. 12 Z. 6 B-VG 
ist deshalb gerecht~ertigt, ,da 'a.m 1. Oktober 1925 
die ,einzigen Vorschriften, die ,auf die Ber.uf'saus­
bildu'ng Bez.ug nahmen, in ,arbeitsrechtlichen 
Vorschriften, nämlich in iden o. a. Landarbeit:s­
ürdnungen für Oberösterreich und Kärnten, ent­
halten waren. Es ist also inder Laond- und Fürst­
wirtschaft für die B.erufsausbildung inso.fern eine 
Versteinerung eingetreten, daß ·dies-e in arbeits­
rechtlichen Vürschriften zu regeln ist. Als ver­
fassungsrechdiche Grunidla;ge kann, da ·es sich um 
land- un·d fürstwirtschaftliche Arbeiter handelt, 
nur der Kompetenztatbestarud !des Art. 12 Z. 6 
herangezogen werden. 

Irll mater,iellrecht1icher Hinsicht sieht die No-
velle ebenso. wie die bereits 1974 ausgesendete 
eine Verkürzung der erforderlichen Praxiszeit 
vün vier auf drei }ahre vür. Um eine Künkur­
renz.ierung der Lehrlingsausbi,1dung zu vermei­
den, .wird als frühester Zeitpunkt für die' Zu­
lassung ,zur Prüfung die Vo.llendung ,des 21. Le­
bensjahres festg,esetzt. Die Neuregelung so.ll ,dem 
immer stärker wer·denden Mal1igel an Facharbei­
tern und Gehitlfen insbesündere auf dem Gebiet 
der Forstwirtschaft .abhelfen, der nicht zuletzt 
auf das ,ständig.e Sinken der Anzahl ,der Lehr­
linge zurückzuführen ist. Außel1dem Süll sie auch 
Arbeitnehmern, die w,e~en ihres Lebensalters für 
eine LehrausbiLdung nicht mehr in Frage ko.m­
men, die Ab1egung der Prüfung erleichtern. 

Die Regierungsvürlage sieht weitlerseine Ver­
kürzung der für die Zulassung zur Meisterprü­
fung erfül1derlichen Praxiszeit v.on vier auf dr,ei 
Jahre vor, ,da die .gesellsdiaftliche, rechtliche un,d 
technische Entwick,jung ,auf dem Gebiet der 
Land- und Fürstwirtschaft (PräsenZJdienstleistung, 
frühere Hofübergabe, frühere Heirat usw.) viel­
fach das Bedürfnis geschaffen hat, die Meister­
prüfung mögLichst frühzeitig abzulegen. 

Bei Nachsichterteilung vün Vüraussetzungen 
für die Meisterprüfung süll die erfürderliche 
Praxiszeit von ,acht auf sieben Jahre hera;hgesetzt 

weriden. Schließlich sollen auch Fürstgartenf:ach­
arbeiter in Hinkunft die Meisterprüfung ablegen. 
können. 

Zu ,den einzelnen Bestimmungen wind be­
merkt: 

Zu Z. 1, 2 und 4: 

Als eine der VÜl1aussetzungen für .die Zu­
lassung zur Meisterprüfung ist derzeit der Nach­
weis einer vierjährigen Pl1axis als landwirtschaft­
licher Fachal1beiter, Geh}Lfe oder Fürstfacharbei­
ter erfor,derlich. Durch den vüdiegenden Ent­
wurf wird diese Zeit auf drei Jahre herabge­
setzt, da die gesel:1schaftliche, rechtlliche und tech­
nische Entwicklung auf dem Gebiet der Land­
und Forstwirtschaft (z. B. früher,e Hofüber:gabe, 
frühere Heirat 'Usw.) vielfach das Bedürfnis ge­
schaffen hat, die Me~sterprüfung mö,~lichst früh­
zeitig abzulegen. 

Zu Z. 3: 

Nach der derzeitigen Re~e1ung des § 13 Abs. 2 
kann die AusführungsgesetZJgdHtng ,eine in der 
La;ndwirtschaft und in verwandten Berufen zu­
rückgelegte Lehrzeit (unter Bedachtlnahme auf 
die Verwertbarkeit des bisher Gelernten) für eine 
Lehre in ,der .For,stwirtschaft nur im Höchstaus­
maß von ,einem Jahr angerechnet wenden. Bei 
der AusbiLdung zum l:l!n1dwirtschaJtlichen Fach-~ 
arbeiter und zum Gehilfen ist hingegen eine 
Anrechnung VOn Lehrzeitlen bis zu zwei Jahren 
möglich. Da die Anrechenbarkeit "die Verwert­
barkeit des bisher Gelernuen" zur Vüraussetzung 
hat, bestehen keine Bedenken, auch in der Fo.rst­
w,irtschaft eine Anrechnung vün Lehrzeiten bis 
zu zwei Jahren zu ermöglichen, wie es jetzt be­
reits in der Landw.irtschaift (§§ 5 Abs. 2 und 10 
Abs. 2) zulässig ist. 

Zu Z. 4: 

Durch idie Neufassung des § 15 wind auch für 
Forstgartenfacharbeiter eine Aufstiegsmöglichkeit­
durch Ablegung der Meisuerprüfung geschaffen. 
Der Ausführung,sgesetzgebung bleibt vürbehal­
ten,de~ ,aillgemeinen Berufsbezeichnung "Mei­
ster" Isüwohl bei Fürstarbeitern als a.uch bei 
Fo.rstgartenfacharbeiterndie ortsubliche Bezeich­
nung ,des Fachgebietes hinzuzufügen. Bezüglich 
der Hera!hsetzun,g ider erfür,derlichen Praxiszeit 
wird auf Idie obigen Ausführmng,en IZiU Z. 1, 2 
und 4 verwiesen. 

Zu Z. 5: 

Die Neufassung des § 19 dient, wie bereits 
ausgeführt, der Erleichterung des zweiten Bi,l­
dungsweges. Auf die diesbezüglichen AusführUrll­
gen im allgemeinen Teil wird verwiesen. 
Auß,el1dem werden in Hinkunft auch die Gar-
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350 ,der Beilagen 5 

tenarheiter zur FacharbeiterpMung im Sinne 
dieser Bestimmung zugelassen. 

Zu Z. 6: 

In konsequenter Durchführung des Grund­
satzes der Verkürzung iderfür die ZuLassung zu 
Prüfungen erfor,dedichen Praxis zeiten wlird 
auch in ,den Fällen der von Ider Landesregierung 
gemäß § 20 Abs. 2 möglichen Nachsicht von 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Mei­
sterprüfung dieerfoI1derliche Praxiszeit von acht 

auf sieben Jahre herabgesetzt. Durch Hinzu­
fügen des zweiten Satzes wird klargestellt, ,daß 
eine "hin1'leichende tatsächLiche Befä!higung" an­
genommen werden kann, wenn ,der Nachsicht­
werber an einem 'auf die Meisterprüfung vor­
bereiten,den Kurs mit Erfolg teiLgenommen hat. 
Dies entspricht ~m wesentlichen der bisherigen 
Praxis, da 'g,ewisse Kenntnisse, ,die für die Ab­
legungder Meisteliprüfunge1'lforderlich 'sind, in 
der Regel durch den Besuch eines Kllrses erwor­
ben werden. 

Gegenüberstellung 

Ge 1 t e nd e Fa s s u n g: 

§ 7 ,erster Satz: 

§ 7. Nach einer v;ierjährigen Vierwendung aIs 
landwirtschaftlicher Eacharbeiter und erfolgrei­
cher Absolv;ierung einer landwirtschaftlichen 
Fachschule oder eines gleichwertigen Lehrganges 
(Meisterlehrganges) ist ,der landwirtschaftliche 
Facharbeiter ,zur Meisterprüfung zuzulassen. 

§ 11 erster Satz: 

§ 11. Nach einer Gehilfenzeit von v,ier Jahren 
und erfoLgreicher Absolvierungeiner einschlägi­
gen Fachschule oder eines gleichwertig~n Lehr­
ganges (Meisterlehrganges) ist ,der Gehilfe zur 
Meisterprüfung zuzulassen. 

§ 13 Abs. 2: 

(2) Die Lehrzeitdauertdl1ei Jahre. Die Aus­
führungsges.etzgebung bestimmt die Vorausset­
zungen für 'die Anr,echenbarkeit der in der 
Landwirtschaft und in verwandten Berufen zu­
rückgelegten Lehrzeit (unter Bf1dachtnahmeauf 
die Verwerubarkeit Jes bisher Gelernten) im 
Höchstausmaß von einem Jahr .. 

§ 15. (1) Nach einer ,praktischen Betätigung 
von vier Jahl'en urud erfolgreicher AhsO'lvierung 
einer Fachschule 'Oder eines gleichwertigen Lehr­
gang.es (Meisterlehrganges) LSt ,der Forstfachar­
beiter zur Meisterprüfung zuzubssen. Bei dieser 
Prüfung hat der Forstfacharbeiter neben Kennt­
nissenund Fähigkeiten auf .allen Gebieten der 
Forstarbeit ein spezielles Wissen auf einem der 
TeiJgebiete "W:rldpflege", "Maschinelle Ho:lz­
bringung", "W egebau" oder "Holz·ausformung 
auf Zentrallagerplätzen" nachzuweisen. 

(2) Durch die erfolgreiche Ablegung dieser 
Prüfung erwirbt er die Berufshez,eichnung 
"Mei,stei" . 

F ,a s s u n gd ,e sEn t w ur f ,e s: 

§ 7 erster Satz: 

§ 7. Nach einer dreijährigen Verwendung als 
Landwirtscha,ftlicher Eacharbeiter und erfolgrei­
cher Absohierungeiner lanldwirtschaftlichen 
Fachschule oder eines ;g;leichwerti:gen Lehrganges 
(Me~sterlehrganges) ist der landwirtscha,ftliche 
Facharbeiter zur Meisterprüfung zuzulassen. 

§ 11 erster Satz: , 

§ 11. Nach einer Gehrlfenzeitvon drei Jahren 
und erfoLgreicher Aibsolvierung 'e,iner einschlägi­
gen ,Eachschule oder eines gleichwertigen Lehr­
ganges (Meisterlehng:anges) ist ,der Gehilfe zur 
Meisterprüfung ,zuzulass.en. 

§ 13 Abs. 2: 

(2) Die Lehrzeit .dauert Idr,ei J<lihre. Die Aus­
führungsgesetzgebung bestimmt die Vorausset­
zungen für die Anrechenbarkeit Ider in ,der 
Landwirtschaft und in verwandten Beruf,en zu­
rückgelegten Lehrzeit (unter Bedachtnahme auf 
die Verwertbarkeit .des bisher Gelernten) bis zu 
einem Höchstausmaß von zwei Jahren. 

§ 15. (1) Nach einer praktischen Betätigung 
von drei Jahren und erfolgreicher Absolvi,erung 
einer Fachschule oder eines gleichwertigen Lehr­
ganges (MeisterIehr,ganges) ist ,der Forstfachar­
beiter zur Meisterprütung zuzulassen. Bei dieser 
Prüfung hat der Forstfacharbeiter allg,emeine 
Ken1;lunisse und Fähigkeiten auf sämtlichen Ge­
bieten der Forstarbeit nachzuweisen. 

(2) Nach einer pnaktischen Betätigung von 
dr,ei Jahren und eJ:1folgr,eicher Absolvierung einer 
Fachschule oder eines gleichwert1gen Lehrganges 
(Meisterlehrganges) ,ist Ider FOl1Stgartenfacharhei­
ter zur Meisterprüfung zuzulass·en. Bei dieser 
Prüfung hat der Forstgartenfacharbeiter allge-
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6 350 der BeiJagen 

Geltende Fassung: 

§ 19: 

§ 19. (1) Zur Racharbeiterprüfung (§ 5 Abs. 3 
und § 13 Albs. 4) beziehungsweise Gehilfenprii­
fung (§ 10 Abs. 3) ist ,auch zuzulassen, wer eine 
mindestens fünf jährige praktische Tätigkeit in 
der Landwirtschaft, in Sondergebieten der Lanid­
wirtschaft oder in .der Forstwirtscha!ft und den 
erfolgreichen Besuch eines Vorbereitungskurses 
nachweisen kann. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 ,gelten nicht 
für den Gartenbau. 

§ 20 Abs. 2: 

(2) Die Nachsicht von Vomussetz,ungen für Id~e 
Meisterprüfung ,darf nur erteilt wenden, w,enn 
der Nachsichtwerher mil1!destensacht Jahre in 
einem Zweig ,der La>11id- und ForstWlirtschaft 
praktisch tätig war und seine himeichenlde tat­
sächliche ,Befähigung angenommen werden kann. 

Fassung Ides Entwurfes: 

meine Kenntnisse und Fähigkeiten auf sämt­
lichen Gebieten der Forstarbeit, insbesondere auf 
dem Gebiete der Forsl1pflanzenproduktion und 
Kulturpflege, nachzuweisen. 

(3) Durch ,die erfolgreiche Ablegungder Prü­
fung wird die Berufsauszeichnung "Meister" er­
worhen. Die Ausführungsgesetzgebung hat vor­
zusehen, ,daß der Berufsbezeichnung "Meister" 
das jeweilige Fachgebiet, auf dem Idie P,riifung 
abgelegt wil1d, beizufü~en ist. 

§ 19: 

§ 19. Zur Facharbeiterprürung (§ 5 Abs. 3 
und § 13 Abs. 4) oder zur GehiHenprüfung 
(§ 10 Abs. 3) ist auch zuzulassen, wer das 21. Le­
bensjahr vollendet hat und insgesamt eine min­
destens dreijäh6@e pl1aktische Tätigkeit in der 
Landw,irtscha>ft,in Sondergelbieten ,der Landwirt­
schaft oder ,in ,der Forstwirtscha,ft und den ,er­

folgreichen Besuch eines Vorbereitunlg,skur,s,es 
nachweisen kann. 

§ 20 Abs. 2: 

(2) Die Nachsicht von Voraussetzungen für die 
Meisterprüfung ,darf nur erteilt werden, wenn 
der Nachsichtwerher mindestens sieben Jahre in 
einem Zweig der Land- und Forstwirtschaft 
praktisch täüg Wlar und 'Seine hinreichenlde tat­
sächliche Befähig,ung an~enommen weriden kann. 
Eine hinreichende tatsächliche Befähigung ist als 
gegeben anzunehmen, wenn der Nachsichtwerber 
an einemaufd1e Meis~erprüfung vorbereitenden 
Kurs mit Edolg teilgenommen hat. 
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